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Die Einwohnergemeinde Kirchleerau, gestützt auf § 34 Abs. 3 des Gesetzes über Raument-

wicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 beschliesst: 

 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

 

Geltungsbereich § 1 

 Dieses Reglement regelt die Verlegung der Kosten für Strassen 

und kommunale Anlagen der Versorgung mit Wasser sowie der 

Abwasserbeseitigung auf die Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümer. 

Finanzierung der § 2 

Erschliessungsanlagen  1 Der Gemeinderat erhebt von den Grundeigentümerinnen und  

 Grundeigentümern:  

  a) Erschliessungsbeiträge für die Erstellung, Änderung und 

technische Nachrüstung von Strassen und kommunalen An-

lagen Abwasserbeseitigung; 

  b) Anschlussgebühren für die Erstellung, Änderung und Erneu-

erung von kommunalen Anlagen der Abwasserbeseitigung; 

 c) Die jährliche Benützungsgebühren, bestehend aus Grundge-

bühr und Verbrauchsgebühr, für den Betrieb der kommuna-

len Abwasserbeseitigung sowie für Kosten, die nicht durch 

Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren gedeckt 

sind.  

 2 Der Gemeinderat kann Dienstleistungen an Dritte auslagern. 

 a) Die Wasserversorgung wurde durch Beschluss der Einwoh-
nergemeindeversammlung vom 16.06.2023 in die Interkom-
munale Anstalt Technische Betriebe Oberes Suhrental (tbos) 
ausgegliedert. Gemäss Art. 1.2 Abs. 3 sowie Art. 5.1 Abs. 3 
der Anstaltsordnung wurde die Kompetenz für die Gebühren-
erhebung in der Wasserversorgung an die tbos delegiert.  

   
Sämtliche Gebühren und Abgaben im Bereich der Wasser-
versorgung werden durch die tbos verfügt und erhoben. Es 
gilt das jeweilige durch die tbos erlassene Wasserreglement.  

 

 3 Die Abgaben dürfen den Gesamtaufwand für Erstellung, Ände-

rung, Erneuerung und Betrieb der öffentlichen Anlagen sowie 

die Verzinsung der Schulden nach Abzug der Leistungen von 

Bund, Kanton oder Dritten nicht übersteigen. 

Mehrwertsteuer und  § 3 

Gebührenanpassung   1 Alle festgelegten Abgabentarife verstehen sich ohne Mehr-

wertsteuerzuschlag. Die von der Gemeinde für ihre Leistungen 

zu erbringende eidgenössische Mehrwertsteuer wird den Abga-
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bepflichtigen zusätzlich zu den Abgaben auferlegt. Sie wird se-

parat ausgewiesen und ist mit der Abgaben- bzw. Gebührenver-

fügung zur Zahlung fällig. 

 2 Die in Franken festgelegten Gebühren basieren auf dem 

Schweizerischen Baupreisindex, Nordwestschweiz Tiefbau, Ba-

sis 2020=100, Stand April 2023 (Indexstand 115.5 Punkte). Sie 

werden vom Gemeinderat jeweils an den neuen Indexstand an-

gepasst, sofern sich der Index um mehr als 5 Punkte verändert. 

3 Sämtliche Kosten der Abwasserentsorgung sind zu 100 % 

über Gebühren zu finanzieren. Wird der anzustrebende De-

ckungsgrad von 100 % der Kosten der laufenden Rechnung um 

mehr als 5 % über- oder unterschritten, ist der Gemeinderat er-

mächtigt, die jeweiligen Gebühren unter Wahrung der Ta-

rifstruktur und der proportionalen Belastung der einzelnen Tarif-

positionen in jährlichen Schritten von max. 20 % anzupassen, 

ungeachtet der Indexierung. 

Verjährung § 4 
1 Bezüglich der Verjährung gilt § 5 VRPG. 

2 Die Verjährungsfrist von fünf Jahren für periodisch zu erbrin-

gende Leistungen beginnt nach Abschluss des Rechnungsjah-

res. 

Zahlungspflichtige § 5 

Zur Bezahlung der Abgaben sind diejenigen Personen verpflich-

tet, denen im Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungspflicht laut 

Grundbuch das Eigentum zusteht. 

Verzug, Rückerstattung § 6 
1 Für Abgaben, die bis zum Verfalltag nicht bezahlt sind, wird 

ohne Mahnung ein Verzugszins von 5 % berechnet (§ 6 Abs. 1 

VRPG).  

2 Soweit geleistete Abgaben zurückerstattet werden müssen, 

sind sie zum gleichen Ansatz zu verzinsen. 

Härtefälle, besondere  § 7 

Verhältnisse, Zahlungs- 1 Der Gemeinderat ist berechtigt, in offensichtlichen Härtefällen  

Erleichterungen oder wo die Anwendung dieses Reglements unangemessen 

wäre, die Abgaben ausnahmsweise anzupassen. 
2 Er kann Zahlungserleichterungen gewähren. 

 

B. Erschliessungsbeiträge 

Kosten § 8 

Als Kosten der Erstellung, Änderung und Erneuerung gelten na-

mentlich: 
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a) die Kosten für den Erschliessungsplan; 
b) die Planungs-, Projektierungs- und Bauleitungskosten; 
c) Bestandesaufnahmen (z. B. Rissprotokolle); 
d) Gebühren und Kosten für Bewilligungen; 
e) die Landerwerbskosten und die Kosten für den Erwerb ande-

rer Rechte; 
f) die Bau- und Einrichtungskosten sowie die Kosten für Anpas-

sungsarbeiten; 
g) die Kosten der Vermessung und Vermarkung; 
h) Verschiedenes und Unvorhergesehenes; 
i) die Finanzierungskosten; 
j) die Verwaltungskosten. 

Beitragsplan § 9 

Der Beitragsplan enthält: 

a) den Voranschlag über die Erstellungskosten; 
b) den Kostenanteil des Gemeinwesens; 
c) den Plan über die Grundstücke bzw. Grundstückflächen, für 

die Beiträge zu erbringen sind (Perimeterplan); 
d) die Grundsätze der Verlegung; 
e) das Verzeichnis aller zu Beitragsleistungen herangezogener 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer mit Angabe 
der von ihnen geforderten Beiträge; 

f) die Bestimmung der Fälligkeit der Beiträge; 
g) eine Rechtsmittelbelehrung. 

 

Anlagen mit  § 10 

Mischfunktionen  Dienen Anlagen gleichzeitig der Grob- und der Feinerschlies-

sung, so sind die Kostenanteile nach dem Verhältnis der Er-

schliessungsfunktion zu bemessen. 

Auflage und Mitteilung § 11 
1 Der Beitragsplan muss bei Beginn der Bauarbeiten öffentlich 

aufliegen. Auf Ort und Zeitpunkt der öffentlichen Auflage des 

Beitragsplanes ist vorgängig im amtlichen Publikationsorgan 

der Gemeinde hinzuweisen. 

2 Den Beitragspflichtigen ist die Auflage zusammen mit der 

Höhe des Beitrages durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen. 

3 Vorbehalten bleibt das vereinfachte Verfahren bei nur wenigen 

beteiligten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern (§ 35 

Abs. 1 BauG). 

Vollstreckung § 12 

Ist der Beitrag in Rechtskraft erwachsen, ist er einem vollstreck-

baren gerichtlichen Urteil gleichgestellt. 

Bauabrechnung § 13 
1 Die Bauabrechnung ist vor der Verabschiedung der Kreditab-

rechnung durch die Gemeindeversammlung während 30 Tagen 

öffentlich aufzulegen. 
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2 Sie kann innert der Auflagefrist angefochten werden. Für das 

Verfahren gilt § 35 Abs. 2 BauG. 

Zahlungspflicht § 14 

Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn der öffentlichen Auflage 

des Beitragsplanes. 

Fälligkeit  § 15 
1 Erschliessungsbeiträge werden frühestens mit Baubeginn der 

Anlage fällig, für welche sie erhoben werden.  

2 Im Übrigen wird die Fälligkeit im Beitragsplan bestimmt. Dieser 

kann, entsprechend dem Fortgang der Arbeiten, Teilzahlungen 

vorsehen. 

3 Die Beiträge sind auch dann fällig, wenn gegen den Beitrags-

plan Einsprache bzw. Beschwerde geführt wird. 

 

C. Strassen 

Mindestansätze § 16 

Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer leisten nach 

Massgabe der ihnen erwachsenden wirtschaftlichen sondervor-

teile Beiträge an die Kosten der Erstellung, Änderung und tech-

nischen Nachrüstung von Strassen. Sie tragen die Kosten der 

Feinerschliessung in der Regel vollumfänglich, jene der Grober-

schliessung höchstens zu 70 %. 

Privatstrassen  §17 

 Die Übernahme von Privatstrassen in das öffentliche Eigentum 

wird durch den Gemeinderat geregelt. 

Aufbruchbewilligungen §18 

 Für Aufbruchbewilligungen auf Gemeindestrassen wird ein Pau-

schalbetrag gemäss Gebührenanhang verrechnet. 

 

 

D. Abwasser 

I. Erschliessungsbeiträge 

Bemessung § 19 

Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer leisten nach 

Massgabe der ihnen erwachsenden wirtschaftlichen Sondervor-

teile Beiträge an die Kosten der Erstellung und Änderung von 

Anlagen der Abwasserbeseitigung. Sie tragen die Kosten der 

Feinerschliessung in der Regel vollumfänglich, jene der Grober-

schliessung höchstens zu 70 %. 
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Sanierungsleitungen § 20 
1 Sanierungsleitungen dienen der abwassertechnischen Er-

schliessung von Liegenschaften ausserhalb der Bauzone und 

haben öffentlichen Charakter. 

2 Die Kosten der Sanierungsleitungen werden in der Regel hälf-

tig zwischen der Gemeinde und der zu erschliessenden Liegen-

schaft aufgeteilt. Bei mehreren Zahlungspflichtigen erfolgt die 

Kostenverlegung nach Massgabe aller Geschossflächen – ein-

schliesslich der Mauer- und Wandquerschnitte – innerhalb des 

Gebäudekubus.  

 

II. Anschlussgebühr 

Bemessung § 21 
1 Für den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen 

(Schmutzwasser- und Sauberwasserleitungen) erhebt die Ge-

meinde eine Anschlussgebühr. Sie berechnet sich für alle Lie-

genschaften wie folgt:  

a) pro m2 der gesamten Gebäudegrundfläche und für entwäs-

serte Hartflächen 

b) pro m2 anrechenbare Geschossfläche, 

 c) pro m2 Produktions- und Lagerflächen 

2 Die anrechenbare Geschossfläche wird nach den Bestimmun-

gen der Bau- und Nutzungsordnung für die Berechnung der 

Ausnützungsziffer nach Massgabe der kantonalen BauV (§ 32 

Abs. 2) ermittelt.  

 3 Bei landwirtschaftlichen Bauten wird die Anschlussgebühr für 

die Wohnbauten nach Geschossfläche erhoben. Für ange-

schlossene Ökonomiebauten wird die Anschlussgebühr gemäss 

Abs. 1 c) bzw. Abs. 4 erhoben.  

 4 Für gewerbliche und industrielle Lagerflächen ohne oder mit 

unbedeutendem Abwasseranfall wird eine Gebühr nach redu-

zierten Ansätzen erhoben. 

 5 Für baubewilligungspflichtige Schwimmbassins und Schwimm-

teiche, die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen 

sind, wird die Anschlussgebühr pro m3 Nettoinhalt festgelegt. 

 6 Die Anschlussgebühr für die Gebäudegrundfläche wird um 

50 % reduziert, wenn das Dachwasser direkt abgeleitet oder 

versickert wird. Kann die Ableitung von Schmutzwasser einer-

seits und Dach- und Sickerwasser andererseits erst zu einem 

späteren Zeitpunkt getrennt erfolgen, wird die Anschlussge-

bühr für die Gebäudegrundfläche zum Zeitpunkt des getrenn-

ten Ableitens zu 50 % reduziert und ohne Zins rückerstattet. 
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 7 Bei besonderen Verhältnissen (wie z. B. ausserordentlich 

grossem Abwasseranfall, stossweise anfallendem oder stark 

verschmutztem Abwasser) kann der Gemeinderat Zuschläge 

erheben. 

 8 Der Bau von Versickerungsanlagen bei bestehenden Liegen-

schaft wird pro m2 der betroffenen Gebäudegrundfläche sub-

ventioniert. Die Subventionierung beträgt maximal 50 % der Er-

stellungskosten der Versickerungsanlage. 

9 Für Kleinstbauten, die nicht baubewilligungspflichtig sind, wird 

keine Anschlussgebühr fällig. 

Ersatz- und Umbauten, § 22 

Zweckänderungen 1 Wird ein bereits angeschlossenes Gebäude abgebrochen 

 und an dessen Stelle ein Neubau errichtet, wird die Anschluss-

gebühr nach Massgabe von § 27 für die erweiterte Fläche erho-

ben. Bei einer Flächenreduktion erfolgt keine Rückerstattung. 

2 Bei Um-, An-, Aus- und Erweiterungsbauten wird die An-

schlussgebühr für die erweiterte Fläche gemäss § 27 erhoben. 

3 Bei bewilligungspflichtigen Zweckänderungen angeschlosse-

ner Gebäude wird die Anschlussgebühr neu festgesetzt. Zah-

lungen früherer Anschlussgebühren werden angerechnet. Der 

bereits bezahlte Betrag ist vom Eigentümer nachzuweisen. Ein 

Überschuss wird nicht zurückerstattet. 

Zahlungspflicht § 23 
1 Die Anschlussgebühr wird bei allen Bauten bei Baubeginn fäl-

lig. Bei bestehenden Gebäuden, die neu an die Kanalisation an-

geschlossen werden, entsteht die Zahlungspflicht mit dem An-

schluss an die Kanalisation. 

2 Nach Eintritt der Zahlungspflicht bzw. erfolgter Schlusskon-

trolle der Baute erlässt der Gemeinderat die definitive Zahlungs-

verfügung. Die Anschlussgebühr wird innert 30 Tagen nach 

Rechtskraft der Zahlungsverfügung zur Zahlung fällig. 

3 Ergeben sich gegenüber den bereits verfügten und bezahlten 

Gebühren keine Veränderungen erfolgt die definitive Zahlungs-

verfügung nur auf Verlangen der Bauherrschaft. 

III. Benützungsgebühr 

Grundsatz § 24 
1 Soweit die Kosten für die Erstellung, Änderung und Erneue-

rung nicht durch Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebüh-

ren gedeckt werden sowie für den Betrieb, sind Benützungsge-

bühren zu entrichten. Die Erhebung erfolgt mindestens einmal 

jährlich. 
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2 Der Gemeinderat kann Vorauszahlung bis zur Höhe der mut-

masslichen Jahresgesamtgebühren verlangen.  

3 Bei Verkauf von Liegenschaften haften Verkäufer und Käufer 

für geschuldete oder noch nicht abgerechnete Gebühren solida-

risch. Die Kostenanteile werden nach der Bezugsdauer  

Verbrauchsgebühr § 25 
1 Die Verbrauchsgebühr für die Abwasseranlagen richtet sich 

nach dem gemessenen Frischwasserverbrauch (öffentliche, pri-

vate Trink- und Brauchwasseranlagen und Regenwassernut-

zungen). Für die Bemessung der Gebührenhöhe wird auf die 

Daten der Wasserversorgung (tbos) abgestellt. Für private 

Trink- und Brauchwasseranlagen ist bei den tbos eine Wasser-

uhr zu mieten und auf eigene Kosten einzubauen. 

2 Die Verbrauchsgebühr kann durch den Gemeinderat ermäs-

sigt oder erlassen werden, wenn nachgewiesenermassen und 

erlaubterweise Frischwasser nach dem Gebrauch nicht der Ka-

nalisation zugeleitet wird (Landwirtschaftsbetriebe, Gärtnereien, 

Produktionsbetriebe, Kühlwasser usw.). 

3 Die Verbrauchsgebühr kann durch den Gemeinderat erhöht 

oder pauschal abgerechnet werden, wenn Regenwasser ver-

schmutzt wird und in die Kanalisation abgeleitet wird. 

 4 Bei besonders grosser Verschmutzung und stossweiser Belas-

tung der Abwässer erhebt der Gemeinderat einen angemesse-

nen Zuschlag; er kann sich von einem unabhängigen Fach-

mann beraten lassen. 

5 Es wird eine jährliche Minimalgebühr erhoben, wenn ein be-

stimmter Verbrauch nicht erreicht wird. Bei Landwirtschaftsbe-

trieben wird in jedem Fall eine jährliche Minimalgebühr pro 

Wohnung erhoben, wenn kein separater Wasserzähler vorhan-

den ist. 

6 Bei Liegenschaften mit Privatwasserversorgung wird für die 

Verbrauchsgebühr eine Pauschale in der Höhe der jährlichen 

Minimalgebühr erhoben. 

 

F. Gebührenansätze 

Gebührenordnung § 26 

Die Gebührenansätze richten sich nach der Gebührenordnung 

im Anhang. 
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G. Rechtsschutz und Vollzug 

Rechtsschutz, § 27 

Vollstreckung 1 Für den Rechtsschutz und das Verfahren gilt § 35 BauG. 
2 Die Vollstreckung richtet sich nach den §§ 76 ff. VRPG. 

 

H. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Inkrafttreten § 28 
1 Das Reglement tritt mit der Rechtskraft des Gemeindever-

sammlungsbeschlusses in Kraft. 

2 Auf diesen Zeitpunkt ist das Reglement über die Finanzierung 

von Erschliessungsanlagen vom 30. November 2001 (Stand 

vom 1. Oktober 2016) aufgehoben. 

3 Bis zum Inkrafttreten eines durch die tbos erlassenen eigenen 
Wasserreglements gilt für die Wasserversorgung das Regle-
ment über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen vom 
30. November 2001 (Stand vom 1. Oktober 2016) unverändert 
weiter.  
 

Übergangsbestimmungen § 29 
1 Die Gebühren und Beiträge, deren Zahlungspflicht unter dem 

früheren Reglement eingetreten ist, werden durch das neue 

Reglement nicht berührt.  

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Gesuche werden 

nach den Vorschriften dieses Reglements beurteilt. 

 

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am: 7. Juni 2024 

Inkraftsetzung: 16. Juli 2024 

 

 

GEMEINDERAT KIRCHLEERAU 

 

 

Erich Hunziker Manuel Bolt 

Gemeindeammann Gemeindeschreiber 
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Gebührenanhang 
 
 

Strassen 
 

Gebühren §16 - 18   

Aufbruchbewilligung §18 Pauschal CHF 180.00 

 
 
 

Abwasser 
 

Anschlussgebühr §    

Gebäudegrundfläche 
entwässerte Hartplatz-
fläche 

§21 
§21 

pro m2 
pro m2 

CHF 40.00 
CHF 40.00 

Anrechenbare 
Bruttogeschossfläche 

§21 Wohnen pro m2 
Gewerbe pro m2 

ohne oder mit nur unbedeuten-
den Abwasseranfall m2 

CHF 35.00 
CHF 20.00 
 
CHF 15.00 

Schwimmbäder §21 Pro m3 Inhalt CHF 30.00 

 
Subvention §    

Bau Versickerungsan-
lage bei bestehender 
Liegenschaft 

§21 pro m2 betroffene Gebäu-
degrundfläche Maximal 50 % 
der Erstellungskosten der Ver-
sickerungsanlage 

CHF 20.00 

 
Benützungsgebühr §    

Verbrauchsgebühr §25 pro m3 CHF 2.50 

Mindestgebühr §25  CHF 250.00 

Mindestgebühr Land-
wirtschaft 

§25 Pro Wohnung CHF 250.00 

Miete Wasserzähler für 
private Trink- und 
Brauchwasseranlagen 

§25  gemäss Gebührenreg-
lement tbos 

 


